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Vorbemerkung 

 

 

Der dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) zur Stellungnahme vorliegende ab-

strakte Normenkontrollantrag des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg 

regt eine verfassungsrechtliche Prüfung der Frage an, ob das Gesetz zur Ein-

führung eines Betreuungsgeldes (Betreuungsgeldgesetz) vom 15. Februar 2013 

mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland unvereinbar und daher 

nichtig ist.  

 

Im Kapitel II des Normenkontrollantrags wird argumentiert, dass das Betreu-

ungsgeld sachlich nicht mit den Artikeln 3 und 6 des Grundgesetzes vereinbar 

sei. Diese Argumentation basiert auf einigen empirischen (Vor)-Annahmen zur 

Wirkung des Betreuungsgeldes, z.B. hinsichtlich unterschiedlicher Auswirkun-

gen auf die Geschlechter oder einer negativen Wirkung auf das Arbeitsangebot.  

 

Das DJI, als sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut mit diesen Fragestel-

lungen seit Jahren befasst und angefragt für eine Stellungnahme1, stellt Folgen-

des in seinem Beitrag dar: 

 Zum einen werden die internationalen (Abschnitt 1.1) und nationalen (Ab-

schnitt 1.2) Erfahrungen zur Nutzung und Wirkung eines Betreuungsgel-

des zusammengefasst sowie die Ergebnisse einer Mikrosimulation auf die 

Wirkung des Betreuungsgeldes referiert (Abschnitt 1.3). 

 Zum anderen wurden eigene empirische Analysen zur möglichen Selektivi-

tät des Betreuungsgelds (Abschnitt 2) durchgeführt. 

 

Beide Analysen werden in einem kurzen Fazit (Abschnitt 3) zusammengefasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Die Stellungnahme des Deutschen Jugendinstituts wurde im Wesentlichen von 

Dr. Christian Alt, Dr. Johanna Possinger, PD. Dr. Ulrich Pötter und Birgit 
Riedel erstellt. 
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1 Erkenntnisse auf der Grundlage empirischer Befunde 
zur Wirkung des Betreuungsgeldes 

 

1.1 Internationale Erfahrungen – Norwegen, Finnland und 
Schweden 

Für die Darstellung dienen als Quellen zum einen vorliegende internationale 

sowie nationale ex post-Evaluationen zu den Wirkungen von gesetzlichen Re-

gelungen, die dem Betreuungsgeld ähnlich sind. Dabei handelt es sich um die 

Länder Norwegen, Finnland, Schweden (Abschnitt 1.1) und das Bundes-

land Thüringen (Abschnitt 1.2). Zum anderen werden Befunde einer ex an-

te-Mikrosimulation (Abschnitt 3) dargestellt, die zeigen, welche Effekte das 

Betreuungsgeld in Deutschland entfalten könnte.  

 

Bei all den im Folgenden dargelegten empirischen Befunden ist es sehr proble-

matisch, Rückschlüsse auf potentielle Wirkungen in Deutschland zu ziehen, da 

die bestehenden Betreuungsgeld-Regelungen unterschiedlich gestaltet sind und 

sich nicht Eins-zu-Eins auf Deutschland übertragen lassen. Zudem fehlen vali-

de Evaluationsstudien, die Aussagen über kausale Zusammenhänge zwischen 

dem staatlichen Angebot und dem Betreuungsverhalten von Eltern treffen 

können.  

  

Auf internationaler Ebene liegen Erfahrungen zur Nutzung und Wirkung eines 

Betreuungsgeldes für die Länder Norwegen, Finnland und Schweden vor. In 

allen drei Ländern richtet sich die Auszahlung des Betreuungsgeldes danach, 

ob staatlich geförderte Angebote der Kindertagesbetreuung nicht oder nur teil-

weise genutzt werden. In allen drei Ländern ist es dabei – ebenso wie in 

Deutschland – unerheblich, ob die Betreuung des Kindes durch die Eltern 

oder durch ein anderes privates Betreuungsarrangement erfolgt (Ellingsæter 

2012).  

 

 

1.1.1 Ausgestaltung 

In Norwegen existiert seit 1998 ein Betreuungsgeld, das „Cash for Care 

Subsidy” (CFC). Anspruchsberechtigt waren anfangs Eltern mit Kindern im 

Alter zwischen 13 und 36 Monaten. Seit 1. August 2012 wird das Betreuungs-

geld allerdings nur noch für Kinder zwischen dem 13. und dem 23. Lebens-

monat ausgezahlt. Die Höhe des Betreuungsgelds liegt in Norwegen zwischen 

umgerechnet ca. 195 und 591 Euro. Es handelt sich dabei um einen pauschalen 

Transfer an Familien, der einkommensunabhängig ist und nicht versteuert wer-

den muss. Dieser folgt auf das norwegische Elterngeld, das ähnlich wie in 

Deutschland im ersten Lebensjahr eines Kindes als Lohnersatzleistung (80 

Prozent des Nettoeinkommens) konzipiert ist. Die volle Höhe des Betrages be-

kommen Eltern nur, wenn sie keine öffentlich geförderte Kindertagesbetreu-
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ung in Anspruch nehmen. Allerdings ist anders als in Deutschland die Auszah-

lung des norwegischen Betreuungsgeldes auch gestaffelt möglich, wenn Kinder 

in Teilzeit eine Betreuungseinrichtung besuchen. Ab einem Betreuungsvolu-

men in Höhe von mehr als 20 Wochenstunden besteht kein Anspruch mehr 

auf das CFC.  

 

In Finnland trat 1990 eine Betreuungsgeldregelung für Eltern in Kraft, die ihr 

Kind selbst betreuen oder dieses im eigenen Familienhaushalt von einer Ta-

gespflegeperson betreuen lassen. Ähnlich wie in Norwegen und Deutschland 

folgt die „Child Home Care Allowance“ (HCA) auch hier auf ein als Lohner-

satzleistung gestaltetes Elterngeld (66 Prozent des Nettoeinkommens) im ers-

ten Lebensjahr des Kindes. Anspruchsberechtigt sind Eltern mit Kindern zwi-

schen 9 und 36 Lebensmonaten. Die finnische HCA ist – anders als in 

Deutschland und Norwegen – einkommensabhängig gestaltet. Sie besteht aus 

einer Grundpauschale (care allowance) in Höhe von 341,06 Euro pro Monat 

und einem einkommensabhängigen Teil (care supplement) von max. 180,17 

Euro pro Kind. Ein weiterer Unterschied besteht zudem darin, dass das erhal-

tene Betreuungsgeld versteuert werden muss. Vom HCA-Bezug ausgeschlos-

sen sind Eltern, bei denen einer der Partner Arbeitslosengeld bezieht.  

 

In Schweden wurde 2008 ein Betreuungsgeld von ca. 340 Euro pro Monat 

eingeführt. Anders als in Norwegen, Finnland und Deutschland wird dies nicht 

vom Bund gezahlt, sondern von den schwedischen Gemeinden. 2011 hatten 37 

Prozent der schwedischen Kommunen dieses eingeführt (Ellingsæter 2012). 

Anspruchsberechtigt sind Eltern mit Kindern im Alter von ein bis drei Jahren, 

die nicht bzw. nur teilweise in eine öffentliche Einrichtung gehen. Wie in Nor-

wegen ist in Schweden damit auch ein nach Betreuungsumfang gestaffelter 

Bezug möglich. Das Betreuungsgeld ist steuerfrei und wird nicht an Eltern ge-

zahlt, die z.B. Arbeitslosengeld oder Elterngeld beziehen. 

 

 

1.1.2 Wirkung 

1.1.2.1 Gruppe der Leistungsempfangenden 

Sehr beliebt ist das Betreuungsgeld insbesondere in Finnland. Dort nehmen 90 

Prozent der Eltern zumindest temporär das Betreuungsgeld für ihre Kinder 

zwischen 9 Monaten und 3 Jahren in Anspruch (Repo 2010). 40 Prozent der 

anspruchsberechtigen Familien nehmen das Betreuungsgeld über den gesamten 

Zeitraum in Anspruch (ebd.). Über 90 Prozent der Leistungsempfänger sind 

Mütter. Hierbei sind Mütter mit Migrationshintergrund leicht überrepräsentiert 

(Ellingsæter 2012).  

 

In Norwegen ist die Zahl der Betreuungsgeld beziehenden Familien stark rück-

läufig. Nutzten es in den 1990er Jahren noch rund drei Viertel der Familien, so 

waren es im Jahr 2011 nur noch ein Viertel der Familien mit ein- bis zweijähri-

gen Kindern (ebd.). Über 80 Prozent der Bezieher/innen sind Frauen. Wäh-

rend Mütter mit hohem Einkommen und Bildungsgrad das Betreuungsgeld 
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seltener nutzen, sind auch in Norwegen vor allem Mütter mit Migrationshinter-

grund, geringem Einkommen und niedrigem Bildungsstand in der Gruppe der 

Leistungsempfängerinnen überrepräsentiert.  

 

In Schweden nehmen nur 4,7 Prozent der bezugsberechtigten Eltern das Be-

treuungsgeld in Anspruch. 92 Prozent der Antragsteller sind Frauen. Ähnlich 

wie in Finnland und Norwegen nutzen vor allem Mütter mit Migrationshinter-

grund, geringem Bildungsgrad und geringem Einkommen das von einigen 

Kommunen gezahlte Betreuungsgeld (ebd.).  

 

In Schweden, Norwegen und Finnland ist die Nutzung des Betreuungsgelds in 

hohem Maße geschlechtsspezifisch, da Väter nur selten diese Leistung bezie-

hen. Studien zeigen, dass sich das Betreuungsgeld in allen drei Ländern negativ 

auf die Gleichstellung der Geschlechter auswirkt, die geschlechtsspezifische 

Arbeitsteilung festigt und zu einer steigenden Ungleichheit zwischen den Ein-

kommen von Frauen und Männern führt (Ellingsæter 2012).  

 

1.1.2.2 Auswirkungen auf das Arbeitsangebot 

Insbesondere in Finnland und Norwegen können negative Auswirkungen auf 

das Arbeitsangebot von Frauen festgestellt werden. In Norwegen sank vor 

allem das Arbeitsangebot von Frauen mit Migrationshintergrund um fünf bis 

zehn Prozentpunkte (Hardoy/Schøne 2008). Bei hoch gebildeten Müttern 

führte das norwegische Betreuungsgeld außerdem dazu, dass diese ihre Ar-

beitszeit reduzierten (Schøne 2004), da der Bezug des CFC je nach Be-

treuungsumfang gestaffelt möglich ist. In Finnland ging das Arbeitsangebot 

von Müttern zwischen 1993 und 1995 von 56 Prozent auf 48 Prozent zurück. 

Allerdings wurde dies wahrscheinlich auch durch eine schwierige Arbeitsmarkt-

situation begünstigt.  

 

1.1.2.3 Auswirkungen auf die öffentlich geförderte Kindertagesbetreuung 

In Norwegen und Finnland führte die Einführung des Betreuungsgeldes zu 

einer sinkenden Nachfrage nach öffentlich geförderten Angeboten der Kinder-

tagesbetreuung. In Finnland wurden im Jahr 2010 30 Prozent der Einjährigen 

und 51 Prozent der Zweijährigen in öffentlichen Einrichtungen betreut. In 

Norwegen sank nach Einführung des Betreuungsgelds die Quote der in Ein-

richtungen betreuten ein- und zweijährigen Kinder zwischen 1997 und 1998 

von 31 Prozent auf 25,7 Prozent bzw. von 51,8 Prozent auf 45,5 Prozent 

(Beninger et al. 2009). Allerdings steigen die Betreuungsquoten seit 2004 wie-

der stark an und liegen mit 71 Prozent der einjährigen und 89 Prozent der 

zweijährigen Kinder auch im internationalen Vergleich auf hohem Niveau 

(Ellingsæter 2012).  

 

 

1.1.3 Zwischenfazit 

Auch wenn die Nutzungsquoten in Finnland, Norwegen und Schweden stark 
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variieren, so nehmen in allen drei Ländern vor allem Mütter mit geringem Ein-

kommen, niedrigem Bildungsgrad und Migrationshintergrund das Betreuungs-

geld in Anspruch. Insbesondere für Norwegen und Finnland sind deswegen 

negative Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter doku-

mentiert, da durch die geschlechtsspezifische Nutzung Muster der traditionel-

len Arbeitsteilung gestärkt werden. Damit einhergehend kann insbesondere in 

Finnland und Norwegen ein Rückgang des Arbeitsangebotes von Müttern – 

insbesondere von Müttern mit Migrationshintergrund – festgestellt werden.  
 

 

1.2 Nationale Erfahrungen am Beispiel Thüringen 

In Deutschland haben mehrere Bundesländer, darunter Bayern, Baden-Würt-

temberg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen, Erfahrungen 

mit einem Landeserziehungsgeld gemacht. Vergleichbar mit der Bundesrege-

lung des Betreuungsgelds ist Thüringen. In den anderen Bundesländern war 

bzw. ist das Landeserziehungsgeld einkommensabhängig gestaffelt und entfällt 

ab bestimmten Einkommensgrenzen ganz.  

 

1.2.1 Ausgestaltung 

Das Betreuungsgeld in Thüringen wurde zum 1. Juli 2006 eingeführt und 2010 

reformiert. Bis 2010 wurde es an alle Eltern von zweijährigen Kindern gezahlt, 

die ihr Kind nicht in einer öffentlich geförderten Kindertageseinrichtung bzw. 

einer öffentlich geförderten Kindertagespflege betreuen lassen. Seit 2010 be-

kommen Eltern das Landeserziehungsgeld auch dann voll ausgezahlt, wenn das 

Kind nicht länger als fünf Stunden täglich in einer Kindertageseinrichtung oder 

von einer Tagespflegeperson betreut wird. Die Höhe des Landeserziehungs-

gelds ist gestaffelt nach Kinderzahl und liegt bei 150 Euro für das erste, 200 

Euro für das zweite, 250 Euro für das dritte und 300 Euro für das vierte und 

jedes weitere Kind. Genau wie das Bundesbetreuungsgeld ist auch das thürin-

gische Landeserziehungsgeld nicht vom Einkommen der Eltern abhängig. 

Zum jetzigen Zeitpunkt existiert noch keine Evaluation zu den Wirkungen des 

Landeserziehungsgeldes seit der Reform von 2010. Die vorliegenden Befunde 

beziehen sich auf den Zeitraum zwischen 2006 und 2010.  

 

1.2.2 Wirkung  

1.2.2.1 Gruppe der Leistungsempfangenden 

Auch in Thüringen nutzen hauptsächlich Mütter das Landeserziehungsgeld. 

Ähnlich wie in den nordischen Ländern sind gering qualifizierte Mütter, Allein-

erziehende und Frauen mit geringem Einkommen in der Gruppe der Leis-

tungsbeziehenden überrepräsentiert (Gathmann/Sass 2012). Die Nutzung des 

Landeserziehungsgelds ist damit in hohem Maße geschlechtsspezifisch. Die 

Erwerbstätigkeit von Müttern sank wesentlich stärker als die von Vätern, 
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wenngleich eine geringe Reduktion der Erwerbstätigkeit von Vätern ausge-

macht werden konnte (ebd.).  

 

1.2.2.2 Auswirkungen auf das Arbeitsangebot  

Durch die Einführung des Landeserziehungsgelds sank die Erwerbstätigkeit 

von Müttern mit zweijährigen Kindern um ca. 20 Prozent (ebd.). Zwei Jahre 

nach Bezug der Leistung, d.h. im vierten Lebensjahr des Kindes, gleicht sich 

die Erwerbsquote von Müttern, die zuvor Landeserziehungsgeld bezogen ha-

ben, wieder denjenigen Müttern an, die diese Leistung nicht genutzt haben. 

Zumindest im zweiten Lebensjahr des Kindes setzt das Landeserziehungsgeld 

damit einen Anreiz, nicht erwerbstätig zu sein (ebd.).  

 

1.2.2.3 Auswirkungen auf die öffentlich geförderte Kindertagesbetreuung 

Der Anteil der zweijährigen Kinder, die in einem öffentlich geförderten Ange-

bot der Kindertagesbetreuung betreut wurden, ging in Thüringen nach Einfüh-

rung des Landeserziehungsgelds um 25 Prozent zurück (ebd.). Insbesondere 

bei Alleinerziehenden, Familien mit geringem Bildungsstand sowie Familien 

mit geringem Einkommen reduzierte sich die Quote der in einer Einrichtung 

betreuten Kinder (ebd.). Zurückgegangen ist auch die Quote der drei- bis vier-

jährigen Geschwister, die in Einrichtungen betreut werden. Es kann deshalb 

vermutet werden, dass das Landeserziehungsgeld nicht nur genutzt wird, um 

zweijährige, sondern auch ältere Geschwisterkinder zuhause zu betreuen.  
 

 

1.3 Ökonomische Mikrosimulation zur möglichen Wirkung 
des Betreuungsgeldes  

Zur ex ante-Bewertung möglicher Auswirkungen eines Betreuungsgelds führte 

das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung eine verhaltensgestützte 

Mikrosimulation durch (Beninger et al. 2010, Beninger et al. 2009). Die Mikro-

simulation fußt auf ökonomischen Prämissen, wie z.B. der Annahme einer 

gemeinsamen Nutzenfunktion von Müttern und Vätern. Zudem erfolgt eine 

Beschränkung auf die Handlungsmöglichkeiten der Haushalte hinsichtlich ihres 

Arbeitsangebots und der Nutzung externer Kinderbetreuung. Auch hier sind 

keine validen Aussagen über die tatsächlichen Wirkungen des Betreuungsgelds 

möglich, da es sich lediglich um Schätzungen handelt. Nichtsdestotrotz zeigen 

die Berechnungen des ZEW moderate Verhaltenseffekte des Betreuungsgeldes 

auf, die ex post-Befunden aus den nordischen Ländern sowie Thüringen zum 

Teil ähnlich sind. 

  

1.3.1 Gruppe der Leistungsempfangenden 

Das ZEW geht davon aus, dass das Betreuungsgeld kaum von Vätern genutzt 

werden wird, hingegen spürbare Wirkungen auf Frauen entfalten wird. Dies 

trifft insbesondere auf in Teilzeit beschäftigte Mütter mit geringem Einkom-
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men und geringer Qualifikation zu.  

 

1.3.2 Auswirkungen auf das Arbeitsangebot 

Es wird geschätzt, dass das Betreuungsgeld zu einer Polarisierung beim Ar-

beitsangebot von Müttern, die anspruchsberechtigt sind, führt. Während jede 

zweite in Teilzeit beschäftigte Mutter sich vom Arbeitsmarkt zurückziehen 

würde, um die Betreuung des Kindes selbst zu übernehmen, hätte das Be-

treuungsgeld auf in Vollzeit beschäftigte Mütter kaum einen Einfluss. Auf 

hochqualifizierte Frauen mit hohem Einkommen hätte die Leistung damit we-

sentlich geringere Auswirkungen als auf gering qualifizierte Frauen mit gerin-

gem Einkommen. Aufgrund dieser Gesamtbetrachtung geht das ZEW insge-

samt von „marginalen Auswirkungen“ des Betreuungsgelds auf das Arbeitsan-

gebot aus (Beninger et al. 2010, S. 165).  

 

1.3.3 Auswirkungen auf die öffentlich geförderte Kindertagesbetreuung 

Die möglichen Auswirkungen auf die Nachfrage nach öffentlich geförderter 

Kindertagesbetreuung stehen nach den ZEW-Berechnungen in direktem Zu-

sammenhang mit den Arbeitsangebotseffekten. Bei bedarfsgerechtem Ausbau 

der Kindertagesbetreuung würden 8,1 Prozent der anspruchsberechtigten 

Frauen keine öffentlich geförderte Betreuung mehr in Anspruch nehmen. Ein 

besonders starker Effekt würde sich bei Doppelverdiener-Eltern ergeben. Hier 

würden 20,8 Prozent die externe Betreuung reduzieren. Unterschiedliche Aus-

wirkungen werden für die Gruppe von gering qualifizierten und einkommens-

schwachen Müttern prognostiziert. Während das Betreuungsgeld bei manchen 

dazu führen würde, dass sie keine externe Betreuung mehr nutzen (z.B. 15,7 

Prozent der Mütter im 2. Einkommensquartil), würde es bei anderen dazu füh-

ren, dass sie den Umfang der externen Betreuung erhöhen (z.B. 6,3 Prozent 

der Mütter im 4. Einkommensquartil) (ebd., S. 161). 

 

 

1.4 Zwischenfazit 

In der Gesamtschau der internationalen und nationalen Erfahrungen mit dem 

Betreuungsgeld sowie der ex ante-Berechnung möglicher Effekte mithilfe ver-

haltensbasierter Mikrosimulation lassen sich die folgenden drei Aspekte als 

gemeinsames Ergebnis festhalten:  

 Das Betreuungsgeld bzw. dem Betreuungsgeld ähnliche Regelungen wirken 

in hohem Maße geschlechtsspezifisch, da es fast ausschließlich von an-

spruchsberechtigten Müttern, nicht aber Vätern genutzt wird.  

 In der Gruppe der Nutzer/innen sind Mütter mit geringem Einkommen 

und niedrigem Qualifikationsniveau überrepräsentiert.  

 Kaum Auswirkungen hat das Betreuungsgeld hingegen auf Mütter mit ho-

hem Bildungsgrad, hohem Einkommen und/oder einer Vollzeitbeschäfti-

gung. Das Betreuungsgeld hat damit polarisierende Effekte auf Mütter. 
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2 Empirische Analysen zur möglichen Selektivität des 
Bezugs von Betreuungsgeld 

Mit dem Betreuungsgeld soll erreicht werden, dass die Wahlfreiheit zwischen 

öffentlicher und privat organisierter Betreuung flächendeckend gewährleistet 

werden kann. Damit wird auf den öffentlich geförderten Ausbau der U3-Be-

treuung gemäß dem Kinderförderungsgesetz (KiFöG) reagiert. Das Konzept 

des KiFöGs lässt sich kurz so zusammenfassen: Länder und Kommunen wer-

den mittel- und langfristig sicherstellen, dass für alle Eltern mit Kindern ab 

dem ersten Lebensjahr Optionen offenstehen, die eine möglichst optimale Ver-

einbarkeit von Kindeswohl, Elternerwerbstätigkeit und Bildungsförderung ge-

währleisten.  

 

Dies ist insofern eine Verbesserung, als für die Altersgruppe der Kinder unter 

drei Jahren bislang lediglich ein bedingter Rechtsanspruch bestand, welcher 

zum 01.08.2013 durch das Kinderförderungsgesetz (KiföG in der Fassung 

vom 10.12.2008) für diese Altersgruppe bzw. für Kinder ab Vollendung des 

ersten Lebensjahres durch einen uneingeschränkten Rechtsanspruch (§ 24 Abs. 

3 und § 24a SGB VIII; vgl. Lakies 2009) ersetzt worden ist. 

 

 

2.1 Ausgangslage 

Wurde unter Punkt 1 aufgezeigt, dass das Betreuungsgeld ungleiche Anreize 

zwischen Männern und Frauen mit Blick auf die eigene Erwerbstätigkeit setzt, 

indem es nahezu ausschließlich von Müttern aufgegriffen wird, so legt dieser 

zweite Teil der Stellungnahme dar, dass das Betreuungsgeld in einem Kontext 

eingeführt wird, der von vornherein durch eine selektive Inanspruchnahme 

von öffentlicher Kindertagesbetreuung gekennzeichnet ist. Überwiegend wird 

heute vom Wert frühkindlicher Bildung und Betreuung für den Abbau sozialer 

Ungleichheiten ausgegangen. Wenn Kindertagesbetreuung für Kinder wertvoll 

ist und der Zugang hierzu jedoch sozial selektiv erfolgt, muss von einer syste-

matischen Benachteiligung bestimmter Gruppen ausgegangen werden. Dies gilt 

dann, „wenn Menschen aufgrund ihrer Stellung in sozialen Beziehungsgefügen 

von den ‚wertvollen Gütern„ einer Gesellschaft regelmäßig mehr als andere 

erhalten“ (Hradil, 1999, S. 26) bzw. davon ausgeschlossen bleiben.  

 

Die Antragsteller formulieren in ihrem Antrag die Befürchtung, dass das Be-

treuungsgeld einen sozial selektiven Anreiz zur Inanspruchnahme bzw. Nicht-

Inanspruchnahme öffentlicher Betreuung setzt. Gleichzeitig wird argumentiert, 

dass dieser Effekt besonders dort auftreten wird, wo ohnehin eine vergleichs-

weise schlechte Verfügbarkeit öffentlich geförderter Betreuungsangebote vor-

zufinden ist.  

 

Inwiefern das Betreuungsgeld die bereits bestehende Selektivität der Inan-

spruchnahme verstärkt oder nicht, kann empirisch nicht überprüft werden und 
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ist daher auch nicht Gegenstand der Stellungnahme. Allerdings sollen im Fol-

genden die gegenwärtig bestehenden Unterschiede in der Inanspruchnahme 

öffentlicher Betreuungsangebote belegt werden. Es wird weiterhin gezeigt, dass 

schichtspezifisch Unterschiede nicht nur in der tatsächlichen Inanspruchnahme 

bestehen, sondern auch die auf Elternseite geäußerten Betreuungswünsche 

systematischen schichtspezifisch unterschiedlichen Präferenzen und Dispositi-

onen folgen – dass mithin das Betreuungsgeld kein „neutrales Instrument“ zur 

Erhöhung der Wahlfreiheit darstellt, sondern vorhandene Dispositionen und 

Dynamiken – in diesem Fall die Nähe oder Distanz zu öffentlichen Betreu-

ungsangeboten – in unterschiedlicher Weise unterstützt. 

 

Mit Hilfe der Daten aus dem DJI-Survey „Aufwachsen in Deutschland: All-

tagswelten“ (AID:A) und der darauf aufsetzenden jährlich wiederholten Eltern-

befragung im Rahmen der KiFöG-Evaluation sollen im Folgenden die nachste-

henden Zusammenhänge, die sich aus den angeführten Überlegungen ergeben 

haben, empirisch überprüft werden: 

 Gibt es schichtspezifische Unterschiede im Nutzungsverhalten des mit dem 

KiFöG geförderten Ausbaus der U3-Betreuung? 

 Gibt es schichtspezifische Unterschiede bei den Betreuungswünschen? 

 Gibt es hinsichtlich des gewünschten Betreuungsumfangs schichtspezifische 

Differenzen? 

 

Die ausgewählten Daten basieren auf einer repräsentativen Befragung von El-

tern mit Kindern unter drei Jahren, welche 2009 erstmals im Rahmen der 

AID:A-Studie erhoben worden sind. Aufsetzend auf diesen Adressen und In-

formationen von AID:A und der identischen Befragung im Rahmen des Eva-

luationsberichtes zum Kinderförderungsgesetz wurden jährlich bis 2013 Stich-

proben von ca. 2400 Kindern weiterverfolgt bzw. neu erhoben. In der Absicht, 

die Kinderbetreuungssituation der U3-Kinder auch über die Zeit abbilden zu 

können, wurden zum einen Kinder aus der letzten Befragung noch einmal be-

fragt, zum anderen die zwischenzeitlich Neugeborenen jährlich nachgezogen 

und zusätzlich befragt. Mit Hilfe dieser Daten kann dem jeweils aktuellen 

Stand der privaten und öffentlichen Kinderbetreuung aus der Perspektive der 

Eltern hinsichtlich der aktuellen Nutzung, dem Betreuungsbedarf sowie dem 

gewünschten Betreuungsumfang Rechnung getragen werden, wobei nach di-

versen soziodemographischen Merkmalen differenziert werden kann. (Eine 

ausführliche Beschreibung der verwendeten Variablen findet sich in der Anlage 

unter Punkt 1.) 

 

Für die empirische Überprüfung aller untersuchten Fragen wurden folgende 

Variablen bzw. Indikatoren verwendet:  

 Einbezogen in die Betrachtung wurden die Befragungsjahre 2009 bis 

2012, da diese exakt jenen Zeitraum umfassen, der von den jüngsten Kin-

dern aus dem Jahr 2009 durchlaufen werden muss, um der Zielpopulation 

der U3-Kinder zu entwachsen und in dem andererseits eine mögliche Inan-

spruchnahme vollständig abgedeckt werden kann, 

 das Alter der Kinder mit den Ausprägungen unter einem Jahr, zwischen ein 

und zwei Jahren und zwischen zwei und drei Jahren,  
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 Hartz IV-Einkommen, als Indikator für jene Population, die durch die 

Einführung des Betreuungsgeldes gesondert betrachtet wird, 

 die soziale Schicht als der Indikator, der zusammengesetzt aus den Variab-

len Einkommen, Bildungsabschluss und berufliche Position über die relati-

ve gesellschaftliche Positionierung jeder Familie Auskunft gibt, 

 der Migrationshintergrund, 

 die Anzahl von Bildungsjahren, 

 die Anzahl der minderjährigen Kinder im Haushalt, 

 den Familienstand „verheiratet“, der allen anderen Familienformen gegen-

über gestellt wird und 

 als regionale Information die Zuschreibung West- oder Ostdeutschland. 

 

Alle Variablen wurden einmal unter dem Blickwinkel betrachtet, dass die erzie-

hungsberechtigte Person des Kindes erstmals befragt worden ist (1. Welle) 

oder dass diese im Zuge der jährlichen Befragungen mehrfach befragt wurde 

(gepoolte Daten). Abhängige Variable ist stets die Frage nach der Betreuung 

eines U3-Kindes in einer Kindertageseinrichtung.2 

 
 

2.2 Zur aktuellen Betreuungssituation: Gibt es schichtspezi-
fische Unterschiede im Nutzungsverhalten des mit dem 
KiFöG geförderten Ausbaus der U3-Betreuung? 

Betrachtet man zunächst die Befunde für die Kinder, die erstmals in die Befra-

gung mit aufgenommen wurde, so zeigt sich, dass mit zunehmendem Alter 

auch die Betreuung in einer Kita zunimmt. Dieser deutliche Effekt wird noch 

unterstützt durch die Anzahl der Bildungsjahre. D.h. mit steigender Bildung 

wird auch die U3-Betreuung des Kindes in einer öffentlich geförderten Betreu-

ungseinrichtung wahrscheinlicher. Dieser Inanspruchnahme des U3-Angebots 

entgegen wirken der Umstand mehrere eigene Kinder im Haushalt zu haben, 

verheiratet zu sein und zusammenzuleben, aber auch die Besonderheit, im 

Westen der Republik zu leben.  

 

Für die Beantwortung der eingangs gestellten Frage ist die Betrachtung des 

Schichteffekts von besonderer Relevanz. Hier zeigt sich nun, dass die Schicht-

zugehörigkeit
3
 in sehr beachtlichem Umfang die Inanspruchnahme eines öf-

fentlichen Betreuungsplatzes bedingt. „Oberschicht“ und „obere Mittel-

schicht“ sind die klaren Profiteure im Wettstreit um einen Betreuungsplatz. 

 

 
2  Die gepoolten Daten beruhen auf ca. 10 000 befragten Familie und erlauben 

eine weit höhere Effizienz der Schätzung im Vergleich zu den Ergebnissen nur 
der ersten Befragung. 

3  
Der Schichtindikator wurde aus den Variablen „höchster Schulabschluss“, be-
rufliche Position“ und Einkommen gebildet und wir unterteilt in die Katego-
rien „untere 10% (Unterschicht), untere Mittelschicht, mittlere Mittelschicht, 
obere Mittelschicht und obere 6% (Oberschicht)“. Mit Hilfe dieses Indikators 
lassen sich sehr gut die Effekte sozialer Segregation aufzeigen.
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Klar benachteiligt sind hingegen die Kinder der „Unterschicht“ und der „unte-

ren Mittelschicht“. Selbst die Mittelschichtskinder weisen noch eine geringere 

Wahrscheinlichkeit auf, in einer Kita betreut zu werden, als die Kinder aus der 

Oberschicht. 

 

Mit Hilfe der gepoolten Daten zeigen sich die soeben beschriebenen Effekte in 

nahezu gleicher Weise. Auffällig ist vor allem der Effekt, wonach alle Kinder, 

die schon in der Anfangserhebung von AID:A Bestandteil der Untersuchung 

waren, am Schluss sehr häufig eine Betreuungseinrichtung besucht haben. 

Wichtig ist aber, dass in dieser Betrachtung über die Zeit die oben beschriebe-

nen Effekte der Benachteiligung der unteren Schichten wieder deutlich sichtbar 

zum Tragen kommen. Damit kann man die Vermutung, dass die Kinder der 

Unterschicht später das Angebot in Anspruch nehmen von der Hand weisen. 

Mithin kann man davon ausgehen, dass sich mit zunehmendem Alter der Kin-

der die geringere Chance der „Unterschicht“ auf einen Betreuungsplatz sich 

nicht verbessert. 

 

Tabelle 1: Bedingungsfaktoren für die Inanspruchnahme eines Betreuungsplat-

zes (Logitmodel mit der abhängigen Variablen „Kind wird aktuell in einer öf-

fentlich geförderten Kita betreut“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: KiFöG-Elternbefragung 2009-2012 eigenen Berechnungen 
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Wie deutlich diese Benachteiligung ausfällt, mag der folgende Vergleich mit 

einer „idealtypisch konstruierten Familie“ zeigen. Dabei wurde auf der Basis 

der vorhandenen empirischen Daten jener Familientyp selektiert, der ein zwei-

jähriges Kind hat, keinen Migrationshintergrund aufweist, nicht Hartz IV emp-

fängt, Abitur (12 Bildungsjahre) hat und in Westdeutschland verheiratet ist. 

Verglichen mit diesem Familientyp haben Kinder unter drei Jahren deutlich 

unterschiedliche Chancen auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz. 

Kinder aus der Gruppe der oberen 6 Prozent („Oberschicht“) haben eine dop-

pelt so große Chance, außerfamilial betreut zu werden, wie Kinder aus der 

Gruppe der untersten 10 Prozent („Unterschicht“). 

 

Abbildung 1: Geschätzte Wahrscheinlichkeit der Nutzung einer öffentlich ge-

förderten Kinderbetreuung nach Schichtzugehörigkeit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: KiFöG-Elternbefragung 2009-2012 eigene Berechnungen 

 

 

 

2.3 Der Wunsch auf einen Betreuungsplatz: Gibt es schicht-
spezifische Unterschiede bei den Wünschen nach einer 
öffentlichen Kinderbetreuung und dem Betreuungsum-
fang bei Kindern unter einem Jahr? 

Mit der Analyse des Wunsches nach einer öffentlichen Kinderbetreuung wird 

der Frage nachgegangen, ob sich der bislang zu beobachtende Schichteffekt 

hinsichtlich der Benachteiligung der unteren Bevölkerungsschichten dadurch 

klären lässt, dass in der „Unterschicht“ entsprechende private Arrangement der 

Kinderbetreuung präferiert werden.  
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Tabelle 2: Betreuung im ersten Lebensjahr wird gewünscht (Logitmodel mit 

der abhängigen Variablen „Kind wird aktuell in einer öffentlich geförderten 

Kita betreut“)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Quelle: KiFöG-Elternbefragung 2009-2012 eigene Berechnungen 

 

Da diese Entscheidung jederzeit getroffen werden kann, wird der Wunsch der 

Eltern nach einem Betreuungsplatz für ihre Kinder nach den Altersgruppen – 

unter einem Jahr, mit einem und mit zwei Jahren – unterschieden. Der Blick 

auf die Tabelle 2 macht deutlich, dass der Wunsch nach einem Betreuungsplatz 

für Kinder unter einem Jahr ausgesprochen gering ist. Zwei Effekte fallen be-

sonders auf. Hartz IV-Empfänger haben einen deutlich höheren signifikanten 

Wunsch nach einer öffentlichen Betreuung für ihr unter einjähriges Kind. Da-

mit unterscheiden sie sich von allen anderen sozialen Gruppen. Zum andern 
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fällt auf, dass es die „Mittelschicht“ ist, die sich im Vergleich mit der „Ober-

schicht“ für weniger öffentliche Betreuung ausspricht. „Unterschicht“ und 

„untere Mittelschicht“ unterscheiden sich in dieser Frage nicht von der „Ober-

schicht“. Damit zeigt gerade am unteren Rand der Bevölkerung ein signifikan-

ter Betreuungsbedarf. 

 

Abbildung 2: Geschätzte Wahrscheinlichkeit für den Wunsch nach einer öf-

fentlich geförderten Kinderbetreuung nach Schichtzugehörigkeit für unter Ein-

jährige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: KiFöG-Elternbefragung 2009-2012; eigene Berechnungen 

 

Wie dieser Wunsch ausfällt, mag der folgende Vergleich mit der oben einge-

führten „idealtypischen Familie“ zeigen. In der Abbildung 2 erkennt man zum 

einen wieder den eher geringen Wunsch nach einer Kinderbetreuung für unter 

Einjährige. Zum andern wird aber auch deutlich, dass gerade die Unterschicht 

(untere 10%) einen Wunsch nach Betreuung hätte. Welchen Umfang die ge-

wünschte Betreuung haben sollte, zeigt die Abbildung 3. Wieder verglichen mit 

der idealtypischen Familie gehen die Schätzungen davon aus, dass Kinder unter 

einem Jahr halbtags betreut werden sollten. Die geringeren gewünschten Be-

treuungszeiten in den unteren Schichten sind ein signifikanter Unterschied. 

 

Abbildung 3: Erwartungswert für den zeitlichen Umfang einer öffentlich ge-

förderten Kinderbetreuung nach Schichtzugehörigkeit in Stunden für unter 

Einjährige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: KiFöG-Elternbefragung 2009-2012 eigene Berechnungen 
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2.4 Gibt es schichtspezifische Unterschiede bei den Wün-
schen nach einer öffentlichen Kinderbetreuung und dem 
Betreuungsumfang bei Kindern im zweiten Lebensjahr? 

Tabelle 3 gibt den Befund für die Regressionsanalyse im zweiten Lebensjahr 

wieder. Es wird deutlich, dass der Betreuungswunsch für Kinder zwischen dem 

ersten und dem zweiten Lebensjahr deutlich gestiegen ist, allerdings lassen sich 

einige Besonderheiten aufzeigen: Hartz IV-Empfangenden zeigen keinen eige-

nen signifikanten Effekt mehr. Sie fallen als Nachfragende mit eigener Bedeut-

samkeit aus. Umso bedeutsamer sind die negativen Effekte für die Unter- und 

Mittelschicht bei dem Vergleich mit der Oberschicht – deren Bedarf ist durch-

gehen geringer.  

  

Tabelle 3: Betreuung im zweiten Lebensjahr wird gewünscht (Logitmodel mit 

der abhängigen Variablen „Kind wird aktuell in einer öffentlich geförderten 

Kita betreut“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quelle: KiFöG-Elternbefragung 2009-2012 eigene Berechnungen 
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Gleiches gilt für die Familien mit Migrationshintergrund. Damit unterscheidet 

sich die „Oberschicht“ signifikant von allen anderen sozialen Gruppen. Dies 

wird besonders deutlich, wenn man sich die gepoolten Daten anschaut. Einzig 

die „Oberschicht“ steht hier uneingeschränkt zu der Betreuung im zweiten 

Lebensjahr. Dieser Effekt wird zusätzlich getragen durch die höhere Anzahl 

der Bildungsjahre, die für den Bildungsabschluss investiert wurden. Zum an-

dern fällt der deutliche Unterschied zwischen Ost und West auf. In West-

deutschland gibt es den Betreuungsbedarf in dieser Altersgruppe in weit gerin-

gerem Ausmaß wie im Osten. Damit zeigt sich zunächst einmal, dass es nur 

deutliche Unterschiede zwischen den sozialen Schichten gibt. Es zeigt sich aber 

auch, dass in den unteren Schichten der Bevölkerung eine öffentliche Kinder-

betreuung nicht grundsätzlich abgelehnt wird. Der Wunsch nach einem Be-

treuungsplatz ist jedoch nicht so stark ausgeprägt wie in der „Oberschicht“. 

 

Abbildung 4: Geschätzte Wahrscheinlichkeit für den Wunsch nach einer öf-

fentlich geförderten Kinderbetreuung nach Schichtzugehörigkeit für einjährige 

Kinder 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: KiFöG-Elternbefragung 2009-2012; eigene Berechnungen 

 

Dies zeigt auch die Wahrscheinlichkeitsberechnung, welche wieder mit dem 

idealtypischen Familienmodel verglichen wurde. Der Bedarf für die „Unter-

schicht“ liegt nach unseren Schätzungen um etwa ein Drittel niedriger als für 

die „Oberschicht“. Sie unterscheiden sich dabei nur geringfügig von den Wün-

schen der „Mittelschicht“. Viel ausgeprägter aber ist der Wunsch nach einem 

Betreuungsplatz in den beiden oberen Schichten. 

 

Richtet man den Blick wieder auf den zeitlichen Umfang bzw. die gewünschte 

Dauer der Betreuung, so zeigt sich der Unterschied zwischen den beiden obe-

ren Gruppen und der Mittelschicht bzw. der Unterschicht weit weniger deut-

lich. Vielmehr kann man davon ausgehen, dass alle, die sich einen Betreuungs-

platz wünschen, diesen sich im Umfang eines Halbtagsplatzes oder eines erwei-

terten Halbtagsplatzes vorstellen.  
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Abbildung 5: Erwartungswert für den zeitlichen Umfang einer öffentlich ge-

förderten Kinderbetreuung nach Schichtzugehörigkeit in Std. für Einjährige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: KiFöG-Elternbefragung 2009-2012; eigene Berechnungen 

 

 

2.5 Gibt es schichtspezifische Unterschiede bei den Wün-
schen nach einer öffentlichen Kinderbetreuung und dem 
Betreuungsumfang bei Kindern im dritten Lebensjahr? 

Tabelle 4 gibt den Befund für die Regressionsanalyse im dritten Lebensjahr 

wieder. Es wird deutlich, dass der Wunsch nach einem Betreuungsplatz für 

Kinder zwischen dem zweiten und dem dritten Lebensjahr nochmals deutlich 

gestiegen ist. Gleichzeitig lassen sich die für das zweite Lebensjahr beschriebe-

nen Effekte auch hier wiederfinden. Wieder zeigen sich negative Effekte für 

die „Unterschicht“ und die „Mittelschicht“ bei dem Vergleich des Betreuungs-

bedarfs mit der „Oberschicht“ bei der Bestimmung, wer einen Betreuungsplatz 

wünscht. Ihr Bedarf ist auch kurz vor dem Kindergarten deutlich geringer als 

in der „Oberschicht“.  
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Tabelle 4: Betreuung im dritten Lebensjahr wird gewünscht (Logitmodel mit 

der abhängigen Variablen „Kind wird aktuell in einer öffentlich geförderten 

Kita betreut“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: KiFöG-Elternbefragung 2009-2012 eigenen Berechnungen 

 

Man findet wieder den bekannten West-Ost-Unterschied und erkennt in dieser 

Altersgruppe ebenfalls den Effekt auf Grund des Migrationshintergrundes der 

Familie. Auch in diesem Fall sinkt der Wunsch nach einem Betreuungsplatz. 

Da viele Migranten der „Unterschicht“ zuzurechnen sind, kumulieren sich hier 

Schichteffekte und Migrationseffekt. Auch in dieser Altersgruppe sind es die 

Familien, die das traditionelle Familienmodel leben, die weniger um einen Be-

treuungsplatz bemüht sind.  
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Wie der Abbildung 6 zu entnehmen ist, wird der Wunsch nach einer öffentli-

chen Kinderbetreuung bei zweijährigen Kindern von zwei Dritteln der „Unter-

schicht“, aber von über 80 Prozent der „Oberschicht“ geäußert. Kinderbetreu-

ung im U3-Bereich wird zu einer Domäne für die oberen Schichten. Dies gilt 

umso mehr, wenn die Eltern der Kinder unverheiratet sind und eine hohe Bil-

dung haben.  

 

Abbildung 6: Geschätzte Wahrscheinlichkeit für den Wunsch nach einer öf-

fentlich geförderten Kinderbetreuung nach Schichtzugehörigkeit für zweijähri-

ge Kinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: KiFöG-Elternbefragung 2009-2012; eigene Berechnungen 

 

Dabei findet man keinen Unterschied bei der Schätzung des gewünschten Be-

treuungsumfangs. Hier gilt wie die Abbildung 7 verdeutlicht, dass alle Schich-

ten ein sehr ähnliches Betreuungskontingent wünschen. Die Schätzungen ver-

weisen in diesem Zusammenhang auf den erweiterten Halbtagesplatz in einer 

Kita. Dabei spielt es ganz offensichtlich keine Rolle, aus welcher Schicht dieser 

Wunsch geäußert wird. 
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Abbildung 7: Erwartungswert für den zeitlichen Umfang einer öffentlich ge-

förderten Kinderbetreuung nach Schichtzugehörigkeit in Stunden für Zweijäh-

rige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: KiFöG-Elternbefragung 2009-2012 eigene Berechnungen 

 

 

3 Gesamtfazit: Erwartete Veränderungen des Betreu-
ungswunsches nach Einführung des Betreuungsgel-
des 

Die vorliegenden Daten lassen eine Aussage zu der Wirkung des Betreuungs-

geldes nicht zu, da bei deren Erhebung noch kein Betreuungsgeldbezug mög-

lich war. Die Auswirkungen können daher nur auf Grundlage der anfangs dar-

gestellten internationalen Erfahrungen mit betreuungsgeldähnlichen Regelun-

gen sowie mithilfe von Simulationsrechnungen des Zentrums für Europäische 

Wirtschaftsforschung (ZEW) (Beninger u.a. 2010) geschätzt werden. Auch 

wenn hier nicht die direkte Wirkung des Betreuungsgeldes dargestellt werden 

kann, lassen sich doch Aussagen darüber ableiten, wie sich Familien entschei-

den würden, gesetzt den Fall, dass die Handlungsmöglichkeiten der Haushalte 

hinsichtlich ihres Arbeitsangebots und der Nutzung externen Kinderbetreuung 

einem bedarfsgerechten Angebot gegenüberstehen würden. Unter dieser An-

nahme ist zu erwarten, dass das Betreuungsgeld in hohem Maße geschlechts- 

und schichtspezifisch wirkt. Etwa 8 Prozent der anspruchsberechtigten Mütter 

würden keine öffentlich geförderte Betreuung mehr in Anspruch nehmen. 20,8 

Prozent würden die externe Betreuung reduzieren, wenn beide Eltern erwerbs-

tätig sind. Für die Gruppe der einkommensschwachen Familien fällt die Ein-

schätzung besonders gravierend aus: Etwa 16% würden auf eine externe Be-

treuung verzichten (ebd.). 

 

Was bedeutet dies vor dem Hintergrund der empirisch erhaltenen Befunde zur 

Betreuungssituation und den Betreuungswünschen?  

 Die aktuelle Betreuungssituation ist dadurch gekennzeichnet, dass die 

Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme eines öffentlich geförderten Be-

treuungsplatzes in einer Kita für ein Kind aus der „Unterschicht“ nur halb 

so groß ist wie für ein Kind aus der „Oberschicht“. 
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 Nutzer/innen der vorhandenen Kindertagesplätze sind insbesondere Fami-

lien mit hohem soziale Status und hohem Qualifikationsniveau.  

 Die Analysen zu den Betreuungswünschen machen deutlich, dass mit zu-

nehmendem Alter der Kinder die Nachfrage nach einem Betreuungsplatz 

steigt. Dies ist jedoch stark schichtabhängig. Während die „Unterschicht“ 

nur dann einen vergleichbar großen Betreuungsbedarf wie die „Ober-

schicht“ äußert, wenn das Kind unter einem Jahr alt ist, gilt danach, dass 

von der „Oberschicht“ und der „oberen Mittelschicht“ stets ein höherer 

Bedarf artikuliert wird als von der „Unterschicht“. Für die „Mittelschicht“ 

kann fast durchgehend ein geringerer Bedarf als für die „Unterschicht“ fest-

gestellt werden. 

 Gleichzeitig unterscheiden sich die sozialen Schichten nur geringfügig bei 

der gewünschten Dauer der Betreuung. Hier wird gemeinhin ein erweiterter 

Halbtagesplatz präferiert.  

 Damit lässt sich zeigen, dass sich die „Unterschicht“ für eine externe Be-

treuung engagiert, wenn auch in geringerem Umfang. Dabei unterscheidet 

sie sich kaum von den anderen sozialen Schichten, wenn es um die Art der 

Betreuungsplätze geht. 

 

Unterstellt man für Deutschland Auswirkungen auf Basis der internationalen 

Erfahrungen sowie der ZEW-Studie, so würde das Betreuungsgeld auch hier-

zulande dazu führen, dass die Familien der „Unterschicht“ ihr Engagement für 

einen externen Betreuungsplatz deutlich verringern. Im Extrem würde sich die 

Anzahl der Nutzer/innen halbieren. Kaum Auswirkungen hätte das Betreu-

ungsgeld hingegen auf die Nutzung externer Betreuungsangebote durch hoch-

qualifizierte Familien der „Oberschicht“ sowie der „oberen Mittelschicht“. 

Öffentlich geförderte Kinderbetreuung im U3-Bereich würde so eher zu einem 

attraktiven Angebot für die oberen Schichten. 
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